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ab Seite 561 
Rennenkampff Nikolaj Karlowitsch, geboren 1831, gestorben 1884. 

Doktor der Staatsrechte, ordentlicher Professor des allgemeinen Jura-Lehrstuhls, Wirkli-
cher Staatsrat, Edler, Orthodoxer, geboren am 10. 09. 1832, im Ort Alexandrowka, Bezirk 
Sosnizki, Gouvernement Tschernigow. Nikolai war Schüler des Gymnasiums von Tscherni-
gow und beendete die Schulzeit 1849. Damals war M. Newerow1 Direktor des Gymnasiums, 
ein Freund und Kamerad von Stankewitsch und Granowski, ein Verehrer der humanitären 
Wissenschaften und der deutschen Literatur. Er verfolgte sehr aufmerksam die Leistungen 
von seinen begabten und lernbegieren Schülern, erweckte in ihnen Neigungen zum Lernen, 
Eifer und Wissensdurst. 

Nikolai unterrichteten die fähigsten Lehrer des Gymnasiums, sein Lehrer für die russische 
Sprachkunde, Lusganow und insbesondere sein Geschichtslehrer Szislavski; der talentiert und 
beredt war, hatten einen entscheidenden Einfluß auf N. K. Rennenkampff. 

Die Schüler wurden schon im Alter von 15-16 Jahren mit den Namen und den Leistungen 
von Giso, Tjerri, Schlosser und Lorenz vertraut gemacht. Während dieser modernen Unter-
weisung durch die hervorragenden Erzieher wurde in den Gymnasiasten der sehnliche 
Wunsch wachgerufen, die Universität zu besuchen und eine vollständige akademische Aus-
bildung zu absolvieren. Dieses Vorhaben war jedoch zur damaligen Zeit nur für wenige An-
wärter möglich, da die Zahl der Studierenden sehr stark begrenzt war. Aus diesem Grund war 
N. K. Rennenkampff, der 1849 das Gymnasium beendet hatte, gezwungen, das Lyzeum des 
Fürsten Besborodko zu besuchen, an dem es zu jener Zeit einen juristischen Lehrstuhl gab. 
Zum Glück hatten die schlechteren Bedinungen an diesem Lyzeum seinem Wissensstreben 
keinen Abbruch getan, sondern dieses sogar gestärkt und vertieft. 

Lyzeumsdirektor war Ch. A. Eckeblad, ein gebürtige Schwede, war in Rußland eingebür-
gert worden. Eckeblad war in seiner Seele ein tief russischer Mensch; eine für diese Zeit typi-
sche Gestalt, mit vielen originellen und anziehenden Eigenschaften. Die Politik und den Geist 
des Imperators Nikolaj Pawlowitsch nahm er mit heller Begeisterung und voller Vertrauen an 
und diente seinem neuen Vaterland treu, und dies nicht um Kariere zu machen oder andere 
Vergünstigungen zu erhalten, sondern wegen seines tiefsten Patriotismus. Er war ein strenger 
Anhänger von Ordnung und Gesetz, aber ein gütiger und sanfter Mensch, und er versuchte die 
harten Maßnahmen seiner Zeit soweit wie möglich bei der Durchführung zu mildern. In seiner 
Einstellung war er ein überzeugter Gegner des Atheismus, aber Anhänger des Kosmopolitis-
mus und des Liberalismus, verwendete seinen Sprößlingen gegenüber niemals inquisitorische 
Strafen, er vermittelte ihnen das Gefühl väterlichen Schutzes und familiärer Geborgenheit. 
Die Studenten hatten an diesem Lyzeum die Möglichkeit zu freier wissenschaftlicher Entfal-
tung, und mit seinen ausgezeichneten Lehrern stand das Lyzeum den russischen Universitäten 
nicht nach. Dabei muß erwähnt werden, daß sich dieses in der schlimmen Zeit der Nikolaj 
Herrschaft (1849-55) nicht nur an der äußeren Disziplin der Studenten und Lehrer zeigte. 
Falsch wäre es, diese Epoche als Niederlage der Wissenschafts- und Bildungsbestrebungen, 
insbesondere bei der Jugend, zu bezeichnen. 

Das Gegenteil ist der Fall, frei vom strengen Regime, beschäftigten sich viele junge Men-
schen mit der Wissenschaft und Selbstbildung und propagierten diese Werte weiter in ihrer 
Umgebung. Dies war die Zeit der besten Repräsentanten dieser Epoche, die Zeit der tiefsten 
Zuneigung zur Bildung, die Zeit der reinen Jugendträume. Die meisten Lehrer des Lyzeums 
unterstützten ihre Schüler in deren Bildungsbestrebungen, die als besonders talentiert galten: 

                                                          
1 Der später zum Inspektor des ganzen Kaukaser Gebietes ernannt wurde 
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N. ZH. Bunde, M. A. Tulow und A. K. Zimmermann. Besonders lobenswert und eindrucks-
voll war das Wirken des zuerst Genannten. Unter der Leitung dieser guten Lehrer konnten 
sich die Schüler der Sache der Wissenschaft und Bildung völlig hingeben. In der kleinen Pro-
vinzstadt, wo noch die patriachalen Leibeigenschafts-Gesetze herrschten, wo die meisten 
Kleinbürger arm und ungebildet waren, unter Herrschaft der Armeebürokraten, wurde über 
die besten Literaten der westeuropäischen Literatur ständig diskutiert. Auf den einfachen Stu-
dententischen lagen Werke von George-Sand und Bayron, A. Smith, die Geschichte von Giso 
und Tjerri, die zur täglichen Lektüre dienten. Unter solchen Bedingungen erlernte N. K. Ren-
nenkampff, der schon vom Gymnasium in Tschernigow freies Denken mitgebracht hatte, hier 
in Neschin mit Begeisterung die europäischen Wissenschaften. Schon die anfänglich erforder-
lichen Studentenaufsätze nahm er stets sehr ernst. Im ersten Universitätsjahr studierte er das 
Werk von Montesquieu, „Vom Geist der Gesetze“, um die ihm von Zimmermann aufgegebe-
ne Arbeit zu diesem ausgewählten Thema zu verfassen. Im zweiten Studienjahr beschäftigte 
er sich mit dem Thema: „Über die Rangfolge im uralten Rußland“. Dazu studierte er die da-
mals noch vorhandenen Werke der russischen Geschichte von Solowjew, Kawelin und ande-
ren. Der stets gehegte Wunsch, als Lehrer an die Universität zu gehen, verließ ihn jedoch 
niemals. Als 1851 einer der bekanntesten und talentiertesten Lehrer N. Ch. Bunge das Ly-
zeum verließ, wechselten auch seine besten Schüler zur St. Wladimir Universität, unter ihnen 
auch N. K. Rennenkampff. Zunächst wendete er sich der historischen Fakultät zu, kehrte dann 
aber, nach einem halben Jahr, zur juristischen Fakultät zurück, die er 1855 mit einer Goldme-
daille für seine Arbeit: „Über die Rechte und Pflichten der ausländischen Minderheiten, die in 
Rußland ihren ständigen Wohnsitz haben, unter besonderer Berücksichtigung der Juden in 
Rußland“, abschloß. 

Im November 1856 wurde Nikolai als außerplanmäßiger Lehrer am Gymnasium Nr. 2 in 
Kiew angestellt, sowie an der St. Wladimir Universität für den Unterricht in Bürger- und 
Grenzmeßrechten, mit der Absicht der späteren Übernahme auf diesem Lehrstuhl, zugeteilt. 
1858 wurde ihm der Unterricht der Enzyklopädie der Rechtskunde anvertraut. 1859 erhielt er 
den Magister der Völkerrechte und wurde zum Adjunkt bei der St. Wladimir Universität an 
dem Lehrstuhl der Jura-Enzyklopädie berufen. Damit wurde er vom Unterricht am Gymnasi-
um befreit. 1860 wurde Nikolai für 2 Jahre ins Ausland geschickt, um dort seine Fortbildung 
zum Professor abzuschließen. Nach seiner Rückkehr 1862 wurde er zum stellvertretenden au-
ßerordentlichen Professor auf seinem Lehrstuhl ernannt. 1868 erwarb er den Titel des Doktors 
der Staatsrechte und bekam die Stelle des ordentlichen Professors am Lehrstuhl der Jura-
Enzyklopädie. Im selben Jahr wurde er für sechs Monate ins Ausland zur weiteren Fortbil-
dung geschickt. 1869 wurde in der Rechtsfakultät der Unterricht der Geschichte der wichtigs-
ten Gesetzgebungen vom der Lehrstuhl der Jura-Enzyklopädie abgetrennt, und Nikolaj Kar-
lowitsch Rennenkampff wurde die Stelle des ordentlichen Professors an dem neu gegründeten 
Lehrstuhl für „Geschichte der wichtigsten alten und neuen Gesetzgebung“ anvertraut. Da aber 
für den Unterricht der juristischen Enzyklopädie an der Universität ein geeigneter Professor 
fehlte, mußte er auch weiterhin Vorlesungen in diesem Fach halten, was er auch ununterbro-
chen von 1871-1880 erledigte. 1880 erfolgte die Versetzung an den Lehrstuhl der juristischen 
und politischen Wissenschafts-Enzyklopädie. 

1881 wurde sein Beschäftigungsvertrag trotz seiner langjährigen Tätigkeit2 noch auf weite-
re fünf Jahre verlängert und ihm eine Rente von 1200 Rubel pro Jahr zugesagt. 1863-1866 
und 1870-1871 war er Mitglied des Universitätsgerichts. 1871-1879 kandidierte er für den 
Richterposten; 1881 wurde er erneut zum Universitätsgerichtsmitglied und 1883 zum Univer-
sitätsrektor für vier Jahre gewählt. Dieses Amt besitzt er noch heute. Außerdem hat er 1856-
1871 an der Kiewer Erziehungsanstalt für wohlgeborene junge Fräulein Geschichte unterrich-
tet, von 1870 ist er Ratsmitglied im Kollegium von Pawel Galagin. 1872 wurde er zum Ehren-
                                                          
2 25 Jahre Dienst im Lehrkörper der Universität 
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richter des Kiewer Bezirksgerichts ernannt und 1875 zum Stadtdirektor gewählt.  

Nikolai wurde zum Kavalier durch folgende Auszeichnungen befördert: 
1868 St. Stanislaus Orden 2. Klasse 
1872 St. Annen Orden 2. Klasse 
1876 den St. Maurikia und Lazarus Kommandoren Orden verlieh ihm der Italienische Kai-
ser  Viktor Emanuel 
1883 St. Wladimir Orden 3. Klasse 
Den Rang des Wirklichen Staatsrats besitzt er seit 1877. 

Werke von Nikolai K. Rennenkampff: 
„Geschichte der Publizistenlehren über das Recht der Kriegsschiffskontrolle während eines 
Krieges.“, Kiew, 1859, Magisterarbeit; 
„Zur Enzyklopädie der Rechtskunde“ von Roshdestwenskij, (Jura-Bote 1863); 
„Zum Werk von Stojanov: „Methode zur Auseinandersetzung mit dem Thema Positives 
Recht“, Zeitschrift, des Justizministeriums, 1863  
„In Angelegenheiten der Veränderungen zum heutigen Gerichtsverfahren, vom 11. Okto-
ber 1865“; Bürger von Kiew 1865, zwei Artikel; 
„Juristische Enzyklopädie-Skizzen“; Universitäts-Nachrichten 1868 und 1880, eine zweite 
verbesserte Extraausgabe; 
„Über die russische Literatur im Ausland, Briefe aus dem Ausland“; Russischer Bote 1869; 
„Zur Erörterung der Frage einer vergleichenden Rechtskunde“; Zeitschrift „Sarja“, Auf-
bruch, 1870; 
„Die Gerichtsreform in der Frage der  Lehrer für den juristischen wissenschaftlichen Un-
terricht“, Der russische Bote 1870; 
„Öffentliche Vorlesungen zur neuen Stadt-Schutz-Verordnung“, Eine Broschüre 1871; 
„Zur Volksbestimmung“; „Allgemeine Wahlen“, Zeitschrift „Sarja“ 1871, März); 
„Über die Ergebnisse der städtischen Selbstverwaltung“, Bürger von Kiew 1873; 
„Das Schicksal der privilegierten und nicht privilegierten Juristen“, Zeitschrift für Bürger- 
und Kriminalgesetze 1881, Februar; 
„Rezension zur Arbeit von Tschishov: „Zur aktuellen Fragen der Jura-Enzyklopädie und 
zur Rechtsphilosophie“ (ibid. 1882); 
„Zum Eigentum und dem Staat“, Überlegungen zum Werk von Tschitscherin unter dem 
selben Titel, (ibid. 1883). 


